
 

  Fortklassen 

Anhang 2 

Reglement Ausbildungsbeiträge 

Schuljahr 2011/2012 

Bern, im April 2011 ASc/SSa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Schulgelder Die Schulgelder werden nach steuerbarem Einkommen und steuerbarem Vermögen der Inhaber der elterlichen 

(Ziffer 6a*)  Sorge und des/der Auszubildenden erhoben (als Stichtag gilt jeweils der 1. August). Sie sind als Jahrespauschale 

 berechnet und werden quartalsweise in Rechnung gestellt. Weitere Einzelheiten sind im Reglement Ausbildungs- 

 beiträge vom 1. März 2009 festgelegt. 

     

 

Kosten pro Quartal  Tarif 1  Fr. 4'878.-- 
  Tarif 2  Fr. 3'912.-- 

  Tarif 3  Fr. 2'940.-- 
 

    Für ausserkantonale Schülerinnen und Schüler wird zusätzlich pro Quartal ein Betrag von Fr. 750.-- verrechnet. 
 

  Tarif 1 bei steuerbarem Einkommen über Fr. 110'000.-- und/oder steuerbarem Vermögen über Fr. 200'000.--

  Tarif 1 bei steuerbarem Einkommen über Fr. 75'000.-- und steuerbarem Vermögen über Fr. 120'000.--  

  Tarif 2 bei steuerbarem Einkommen zwischen Fr. 75'000.-- und 109'999.-- und steuerbarem Vermögen unter 

    Fr. 120'000.--  

  Tarif 2 bei steuerbarem Einkommen unter Fr. 75'000.-- und steuerbarem Vermögen von Fr. 120'000.-- 

    bis Fr. 200'000.-- 

  Tarif 3 bei steuerbarem Einkommen unter Fr. 75'000.-- und steuerbarem Vermögen unter Fr. 120'000.--  

  

 

 

2. Spezial- und Freifächer      Tastaturschreiben/Informatik:  Fr.  350.-- 

 (Ziffer 6d*)  Informatik-Kurs ECDL:  Fr.  350.-- 

Kosten pro Semester Gestalten intensiv:  Fr.  350.-- 

 Musik Band:  Fr.  50.-- 

   

  

  

3. Anmeldung Anmeldegebühr:  Fr.  100.-- 

(Ziffer 2*) 

 

 

 *   des Reglements Ausbildungsbeiträge vom 1. März 2009 

  

  

  

 

 


